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Der Gemeinderat der Gemeinde Ottenthal hat in seiner Sitzung am 

17.12.2024 folgende 

 
Verordnung  

 
beschlossen: 

§ 1 
 

Der Einheitssatz zur Berechnung der Aufschließungsabgabe gemäß § 38 
Abs. 6 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015, in der derzeit geltenden 

Fassung wird wie folgt festgesetzt: 
 

€ 600,00 
 

§ 2 
 

Diese Verordnung ersetzt jene vom 13.12.2012 und tritt mit 01.01.2025 in 

Kraft. 
 

 
        Der Bürgermeister 

 
 

Angeschlagen: 17.12.2024 
Abgenommen: 02.01.2025 
 

 
 
 

 
 

mailto:gemeinde@ottenthal.gv.at
http://www.ottenthal.gv.at/

